
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Mai 2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von 
Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 152 vom 16. Juni 2009) 

Seite 19, Artikel 16 Absatz 1: 

anstatt:  „(1) In der Gemeinschaft dürfen nur gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder c eingestufte 
pharmakologisch wirksame Stoffe der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere verabreicht werden, 
sofern …“ 

muss es heißen:  „(1) In der Gemeinschaft dürfen nur gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder c eingestufte 
pharmakologisch wirksame Stoffe an der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere verabreicht werden, 
sofern …“  
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